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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste aus nah und fern!

Stellen Sie sich vor: Tausend funkelnde Lichter verwandeln den Rathaus-
platz und die Ortsmitte in ein winterliches Märchenland. Der Duft von Glüh-
wein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft und die Herzen der Menschen
erwärmen sich an der gemeinsamen Freude.
Am 14. und 15. Dezember 2024 sind Sie herzlich eingeladen, diesen Zauber
mitzuerleben.DerDenzlingerWeihnachtsmarktöffnet seinePfortenundbie-
tet Ihnen zwischen liebevoll gestalteten Marktständen buntes Treiben, kuli-
narische Köstlichkeiten und viel Raum für Geselligkeit.
Ein herzliches Dankeschön an das Wirtschaftsnetzwerk Denzlingen, alle
Helferinnen und Helfer sowie die zahlreichen Aussteller, die dieses schöne
Ereignis möglich machen.
Treffen Sie alte Bekannte, knüpfen Sie neue Kontakte und erleben Sie ge-
meinsam unvergessliche Stunden mit Familie und Freunden auf dem Denz-
linger Weihnachtsmarkt.

Ihr
Markus Hollemann
Bürgermeister

Denzlinger Weihnachtsmarkt
Vom Rathausplatz bis zum Kohlerhof
Samstag, 14. Dezember, 13 bis 22 Uhr
Sonntag, 15. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Abfallabfuhr

Mittwoch, 18. Dezember:
Abfallgefäße (35-Liter- bis 1,1-Kubikmeter-Behälter).

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Rufnummer Krankentransport: 19222
Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117
Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70
Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116
Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

Amtliche BekAnntmAchungen

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Technischen Ausschusses

Am Dienstag, 17.12.2024, 17:30 Uhr, findet im Ratssaal 
des Alten Rathauses, Hauptstr. 118, Denzlingen eine 

öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses statt.

Tagesordnung:
1 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)
2 Bauanträge
 2.1  Carl-Benz-Straße 6 – Bauvoranfrage für die 

Aufstockung des Verwaltungsgebäudes sowie den 
Anbau eines Treppenhauses

 2.2  Unterrichtung über die Weiterleitung von 
Bauanträgen, für die eine Beschlussfassung im 
Technischen Ausschuss nicht erforderlich ist, bzw. die 
durch die Rathausverwaltung weitergeleitet wurden.

3 Radverkehrskonzept
  –  Umsetzungsvariante zum Umbau der Stuttgarter Straße 

als Fahrradstraße 
Hier: Kostenaufteilung nach Kostenträger

4 Vergaben
4.1  Neubau Flüchtlingsunterkunft Eisenbahnstraße 20/1 – 

Vergabe von Bauleistungen
5 Verschiedenes

Markus Hollemann
Bürgermeister

Das Landratsamt Emmendingen hat die durch die Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbandes Denzlingen, Vörstetten 
und Reute am 25.09.2024 in öffentlicher Sitzung beschlossene 3. Än-
derung des Flächennutzungsplans „Westliche Käppelematten“ (Ge-
meinde Denzlingen) mit Entscheidung vom 02.12.2024 aufgrund von 
§ 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 
ergibt sich aus dem folgendem Kartenausschnitt:

Maßgebend ist der Plan der Endfassung der 3. Flächennutzungs-
planänderung in der Fassung vom 25.09.2024.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt jeweils 
am 12.12.2024 in den Amtsblättern der Gemeinden Denzlingen und 
Reute sowie am 13.12.2024 im Amtsblatt der Gemeinde Vörstetten. 
Der Tag der Wirksamkeit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
2020 „Westliche Käppelematten“ (Gemeinde Denzlingen) ist somit 
der 13.12.2024.
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 des Gemeindever-
waltungsverbandes Denzlingen-Vörstetten-Reute kann in den Rat-
häusern aller drei Mitgliedsgemeinden während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden:
•	 	Rathaus der Gemeinde Denzlingen, Bauamt, Hauptstraße 110, 

79211 Denzlingen; Dienstzeiten: Montag bis Freitag, vormittags 
von 08:00 bis 12:00 Uhr, Donnerstagnachmittag von 15:00 bis 
18:00 Uhr; 

•	 	Rathaus der Gemeinde Reute, Hinter den Eichen 2, 79276 Reute; 
Dienstzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 
vormittags von 08:00 bis 12:00 Uhr, Dienstagnachmittag von 16:00 
bis 18:00 Uhr.

•	 	Rathaus der Gemeinde Vörstetten, Freiburger Straße 2, 79279 Vör-
stetten; Dienstzeiten: Montag bis Freitag, vormittags von 08:00 bis 
12:00 Uhr, Donnerstagnachmittag von 15:00 bis 18:00 Uhr

Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begrün-
dung und die Zusammenfassende Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Weiterhin kann die Flächennutzungsplanänderung im Internet auf 
der Homepage der
–  Gemeinde Denzlingen unter https://denzlingen.de/eip/pages/

flaechennutzungsplan.php ( Planen, Bauen und Verkehr  Bau-
leitplanung und Gemeindeentwicklung  Flächennutzungsplan

–  Gemeinde Vörstetten unter https://www.voerstetten.de/eip/ 
pages/flaechennutzungsplan.php ( Wirtschaft und Bauen   
Flächennutzungsplan)

–  Gemeinde Reute unter https://www.reute.de/bauen-wohnen/ 
baugebiete/flaechennutzungsplan ( Bauen und Wohnen   
Baugebiete  Flächennutzungsplan)

eingesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Verletzungen gem. § 215 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich sind, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplans 2020 „Westliche Käppelematten“ 
(Gemeinde Denzlingen) unter Darlegung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich bei einer der drei Mitgliedsge-
meinden Denzlingen, Vörstetten oder Reute geltend gemacht wor-
den sind:
–  dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
–  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans oder

–  ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Ab-
wägungsvorgangs

Ist die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 „Westliche Käp-
pelematten“ (Gemeinde Denzlingen) unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekom-
men, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 5 GemO i.V.m. § 4 Abs. 4 GemO ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber einer der drei 
Mitgliedsgemeinden Denzlingen, Vörstetten oder Reute schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist bei einer der drei Mitgliedsgemein-
den Denzlingen, Vörstetten oder Reute darzulegen. Ist die Verletzung 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres 
nach Bekanntmachung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
2020 „Westliche Käppelematten“ (Gemeinde Denzlingen) jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

gez. Markus Hollemann
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
3. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 des Gemeindeverwaltungsverbandes Denzlingen- Vörstetten-Reute 

„Westliche Käppelematten“ (Gemeinde Denzlingen)

Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates Denzlingen 

Am Dienstag, 17.12.2024, 19:30 Uhr, findet im Ratssaal 
des Alten Rathauses, Hauptstr. 118, Denzlingen eine 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denzlingen statt.

Tagesordnung:
1 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)
2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
3  Einbringung des Haushaltplan 2025 der Gemeinde 

Denzlingen
  1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde 

Denzlingen für das Haushaltsjahr 2025 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2024 bis 2028

  2. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Gemeindewerke 
Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2024 bis 2028

  3. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2024 bis 2028

  4. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Bauland Denzlingen 
für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Finanzplanung und 
Investitionsprogramm 2024 bis 2028

4 Haushaltsplan 2025 – Beratung über Haushaltsanträge
5  Einbeziehungssatzung zur Aufnahme von 

Außenbereichsflächen in die Innenbereichssatzung - 
Satzungsbeschluss

6  Planung für den örtlichen Bedarf von 
Kindertageseinrichtungen 
Fortschreibung 2024/2025

7 Verschiedenes (Fragestunde)
8 Ehrung für 10, 20, 25, 30 Jahre Gemeinderatstätigkeit

Markus Hollemann
Bürgermeister

Wichtige Informationen zur neuen Grundsteuer
Der Landtag hat 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-
Württemberg erlassen, das ab dem 1. Januar 2025 gilt. Als Eigen-
tümerin oder Eigentümer eines Grundstücks werden Sie ab Be-
ginn des nächsten Jahres von der Rathausverwaltung Denzlingen 
Ihren finalen Grundsteuerbescheid erhalten. Daraus geht hervor, 
wie viel Grundsteuer Sie nach dem neuen Landesgrundsteuerge-
setz ab dem Jahr 2025 zahlen. 
Für die abschließende Berechnung der Grundsteuer ist der Hebe-
satz wesentlich. Diesen legt jede Kommune selbständig fest. In 
Denzlingen wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

1) für die Grundsteuer
 a.  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 475 v.H.,
 b.  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 165 v.H.,
2) für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer der Gemeinde Denzlingen 
(Hebesatzsatzung) sowie eine Linksammlung 
für weitere ausführliche Informationen zum 
Thema Grundsteuer finden Sie hier:

 https://denzlingen.de/p/grundsteuer
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Unverändert:
Freitagnachmittags Wochenmarkt am Kauftreff

Auchweiterhin kann man jeden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr den Wochen-
markt am Kauftreff besuchen. Hier wartet eine vielfältige Auswahl an fri-
schen, regionalen Produkten. Die Gelegenheit nutzen, direkt bei den Erzeu-
gern einzukaufen!

Vorteile und gute Gründe für eine Blutspende

Die Blutspende ist mehr als nur eine gute Tat. Jeder Tropfen zählt und jeder
Mensch, der spendet, macht einen Unterschied. Auch für Blutspenderin-
nen und Blutspender bietet die Blutspende gesundheitliche Vorteile.
Ausgehend von einer Fünf-Tage-Woche werden in Deutschland täglich ca.
15.000 Blutspenden benötigt. Bedingt durch die begrenzte Haltbarkeit gilt:
Jede Blutspende zählt, jeden Tag. Auch Blutspenderinnen und Blutspender
profitieren selbst von der guten Tat.
Mit einer Blutspende bis zu drei Leben retten: Eine einzige Blutspende kann
bis zu drei Patienten und Patientinnen helfen. Die Blutspende wird im Labor
in ihre Bestandteile aufgeteilt und kann so bei verschiedenen Menschen ein-
gesetzt werden. Das Wissen, etwas Gutes getan zu haben, verleiht vielen
Spendenden ein Hochgefühl, das als „Warm Glow“ bezeichnet wird.
Ärztliche Untersuchung: Jede Blutspende beinhaltet eine kleine medizini-
sche Kontrolle, bei dem unter anderem der Hämoglobinwert, die Körpertem-
peratur und der Blutdruck gemessen werden. Dies kann dazu beitragen,
mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Nach der Blut-
spende wird das Blut auf verschiedene Infektionskrankheiten getestet. Dies
bietet dem Blutspendenden zusätzliche Sicherheit.
Eigene Blutgruppe erfahren: Nach der ersten Blutspende erhält man einen
Blutspendeausweis mit der Blutgruppe. Dies kann bei Unfällen einen ent-
scheidenden Zeitvorteil bringen.
Es gibt viele gute Gründe, Blut zu spenden. Die Blutspende ist eine einfache
und effektive Möglichkeit, Leben zu retten und gleichzeitig die eigene Gesund-
heit zu fördern: „Gerade rund um die Feiertage gilt: Eine Blutspende ist für
Patientinnen, Patienten und Unfallopfer gleichermaßen ein wertvolles Ge-
schenk. Machen Sie mit Ihrer Spende jetzt ein vorzeitiges Weihnachtsge-
schenk. Es ist nie zu spät für die erste Blutspende!“, appelliert Martin Oesterer,
Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen.
Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter www.blut-
spende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 / 1194911.
Nächster Termin in Denzlingen: Montag, 16. Dezember, von 14.30 bis 19.30
Uhr im Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Straße 30.
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine.
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gemeinnützige GmbH

Winterkonzert

Am Samstag, 14. Dezember, 16 Uhr, musizieren Schülerinnen und Schüler der
Musikschule Nördlicher Breisgau im Rahmen der Veranstaltung Winterkon-
zert in der Steinhalle in Emmendingen. Zu den Beiträgen von Streicher-, Blä-
ser-, Gitarren- und Percussions-Ensemble, Solobeiträgen mit Klavier und
vom Musikschulorchester (in Kooperation mit dem Goethe-Gymnasium Em-
mendingen) lädt die Musikschule alle Interessierten ganz herzlich ein.
Musikschule Nördlicher Breisgau

13. Dezember: Brigitte Momberg (90 Jahre); Viktor Schröder (75 Jahre).
14. Dezember: Ursula Meiners (85 Jahre); Karl Herrling 70 Jahre).
17. Dezember: Walter Frey (75 Jahre); Heinrich Derer (75 Jahre).
18. Dezember: Angela Maas (75 Jahre).
19. Dezember: Wilfried Frank (75 Jahre).

Neue Müllmarken werden Ende Januar 2025 verschickt

Im neuen Jahr gibt es neue Müllmarken. Sie werden ausgetauscht, weil sie
seit einigen Jahren schon im Einsatz sind und mit der Zeit verwittern und
unleserlich werden können. Die neuen Müllmarken erhalten keine Jahres-
zahlen und sind somit einige Jahre gültig. Die Müllmarke dient als Nachweis,
dass die Tonne registriert ist und dafür Müllgebühr bezahlt wird. Die neuen
Müllmarken werden mit den Gebührenbescheiden Ende Januar 2025 an die
Grundstückseigentümer bzw. Hausverwaltungenverschickt undvon dort an
die Nutzer der Mülltonnen verteilt.

Kreismedienzentrum bis Dreikönig geschlossen

Das Kreismedienzentrum ist in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember, bis
einschließlich 6. Januar 2025 geschlossen. Ab Dienstag, 7. Januar, ist wieder
zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 16 Uhr. Freitags von 8 bis 13 Uhr.

Weihnachtsmarkt 2024 – Straßensperrung
Anlässlich des Weihnachtsmarktes am 14. und 15. Dezember wird ein Teil-
stück der Hauptstraße - zwischen Einmündung Bahnhofstraße und Einmün-
dung Rosenstraße (Kohlerhof) - ab Freitag, 13. Dezember, 14 Uhr, bis Sonn-
tag, 15. Dezember, 21.30 Uhr, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die
Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Anlieger/Anwohner im gesperrten Veranstaltungsgelände die von ihnen be-
nötigten Fahrzeuge für die Dauer der Sperrung außerhalb der Sperrstrecke
abstellen müssen, da auch die Anlieger in dieser Sperrzeit das gesperrte Ver-
anstaltungsgeländenichtbefahrendürfen.FürdieseEinschränkungenbitten
wir um Verständnis. Sie sind notwendig, um einen geordneten Ablauf des
Weihnachtsmarktes zu ermöglichen.

„Denzlinger Schwätzbänkle“
lädt zum Plaudern ein
- „Ein Beispiel für Miteinander und gegenseitige Unterstützung“ -
Bürgermeister Markus Hollemann steht wieder mit dem mobilen „Denzlin-
ger Schwätzbänkle“ bei jedem Wetter am Freitag, 13. Dezember, von 9 bis
10.30 Uhr auf dem Denzlinger Wochenmarkt. Interessierte Passantinnen
und Passanten sind zum persönlichen Austausch herzlich eingeladen. Bür-
germeister Markus Hollemann freut sich auf interessante Gespräche. Weitere
Termine folgen.

Denzlinger Rathaus am Freitag,
27. Dezember, geschlossen
Das Denzlinger Rathaus, Hauptstraße 110, bleibt am Freitag, 27. Dezember,
geschlossen. Am Montag, 30. Dezember, ist unser Team zu den regulären
Öffnungszeiten für Sie da. Bei Notfällen in der Wasserversorgung erreichen
Sie die Wasserrufbereitschaft unter der Rufnummer 0162/2676325.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

InformatIonen

Die GemeinDe DenzlinGen Gratuliert

Mitteilungen des landratsaMtes

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

Bürgermeister Markus Hollemann mit Bürgern vor dem Schwätzbänkle.

Verschenketreff
Diesen Sonntag, 15.12.2024, von 15–17 
Uhr, veranstaltet der Klimaschutzbeirat 
Denzlingen wieder einen Verschenke-
treff im Quartierstreff Sommerhof, 
Schwarzwaldstraße 1, Denzlingen. 
Beim Verschenketreff können Menschen aus Denzlingen und Umgebung 
die Gelegenheit nutzen Neues zu entdecken oder nicht mehr benötigte 
Sachen zu verschenken. 
Mit dieser Veranstaltung möchten wir auch daran erinnern, dass wir 
Menschen sehr viel konsumieren. Oft gibt es zahlreiche Möglichkeiten in 
der Umgebung benötigte Sachen gebraucht zu bekommen. Wir möchten 
sie einladen, solche Angebote häufiger zu nutzen.
Aus Platzgründen müssen wir sie bitten, auf saisonal passende Kleidung 
zu achten. Die Sachen müssen sauber und unbeschädigt sein.
Bei größeren Mengen bitten wir Sie, die Gegenstände, die keinen neuen 
Besitzer gefunden haben, bis 17 Uhr wieder abzuholen. Annahme 
von 15–16 Uhr. Kommen Sie vorbei, stöbern Sie und tauschen Sie sich 
in angenehmer Runde gemeinsam aus. Mehr Informationen über den 
Klimaschutzbeirat unter www.ksb-denzlingen.de
 Klimaschutzbeirat Denzlingen

Mediathek
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen 
Dienstag  9-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch  9-15 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag  9-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Veranstaltungen:
Fr., 13.12. 15-17 Uhr FreiTagZeit: Roboterführerschein ab 8 J.
Sa., 14.12. 11-12 Uhr Samstagsgeschichten für Grundschüler
Mo., 16.12. 15.30-16.30 Uhr Bücherzwerge (2 Jahre)
Do., 19.12. 15-16 Uhr Bücherwürmer (Kindergartenkinder)

Die Mediathek macht Ferien vom 22. Dezember bis 1. Januar. 
Bitte beachten Sie, dass der Rückgabekasten in dieser Zeit nicht zur 
Verfügung steht. Nutzen Sie 24 Stunden online filmfriend.de und 

onleihe.de/biene

Mediathek Denzlingen, Hauptstraße 134, Tel. 0 76 66 / 611-2240

Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
Abonnieren Sie den WhatsApp-Kanal 
der Gemeinde Denzlingen
Neuigkeiten rund um die Gemeinde 
sowie Infos über aktuelle Veranstaltungen 
finden Sie auch im WhatsApp-Kanal der 
Gemeinde Denzlingen.

Einfach den QR-Code scannen, oben 
rechts auf „Abonnieren“ drücken und 
die Glocke aktivieren!

Fundsachen 
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fund-
büro Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können 
sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen (Telefon 611-1330, 
-1331, -1332).
Fundnr. Kategorie Fundsache Funddatum 
227/2024 Schmuck 3 Halsketten goldfarben, 
  1 Kette mit Herzanhänger, 
  1 Kette mit Kreuzanhänger, 
  1 Kette ohne Anhänger 02.12.2024
228/2024 Schlüssel Einzelschlüssel, DOM, Anhänger 
  mit Lederschuh „Loints Holland“ 03.12.2024
229/2024 Schlüssel 4 Schlüssel ohne Autoschlüssel, 
  Wilka, Abus, Renz, BKS, 
  gelbes Band mit Blumen 04.12.2024
230/2024 Fahrrad Herrenfahrrad, Drive, grau 05.12.2024
231/2024 Fahrrad Trekkingrad, Victoria, schwarz 05.12.2024

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten nach 
Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Finder oder 
bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des Fundortes 
übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegenstän-
de angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). Den Link 
finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bürgerservice/
Fundbüro.

Sport & Familienbad 
MACH’ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher,
wir freuen uns, Sie im Sport & Familienbad 
begrüßen zu dürfen!
Zu den Weihnachtsferien und an den Feiertagen hat das Sport & 
Familienbad mit Sonderöffnungszeiten für Sie geöffnet. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass zwischen den Öffnungszeiten an Werktagen und 
denen an Wochenenden sowie Feiertagen unterschieden wird.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Feiertage, erholsame 
Stunden bei uns und einen guten Start in das neue Jahr 2025. Blei-
ben Sie gesund und genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten.
Aktuelle Informationen zu den Sonderöffnungszeiten finden Sie je-
derzeit auf unserer Homepage: www.mach-blau-denzlingen.de.
Sonderöffnungszeiten während der Weihnachtsferien und an 
den Feiertagen:

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert?
Geschenkgutscheine können Sie auch bequem in unserem 
Webshop erwerben.

In unserem neuen Webshop finden Sie ein brei-
tes Ticketangebot. Laden Sie Ihr Ticket direkt 
runter oder Sie erhalten Ihr Ticket per Mail. Mit 
dem erhaltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintreten. Probie-
ren Sie es gerne aus. Den Webshop finden Sie 
über unsere Homepage oder scannen Sie den 
QR-Code hier links.

Auf unserer Homepage finden Sie alle wichtigen Informationen 
www.mach-blau-denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familien- 
bad MACH’ BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de 
oder telefonisch unter 0 76 66 / 611 25 50.
 Ihr MACH’ BLAU Team

MACH́

SPORT & FAMILIENBAD
DENZLINGEN

BLAU

Öffnungszeiten MACH‘ BLAU Hallenbad Sauna

Montag, 23.12.2024 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Damensauna

Dienstag, 24.12.2024 Heilig Abend geschlossen geschlossen

Mittwoch, 25.12.2024 1. Weihnachtstag geschlossen geschlossen

Donnerstag, 26.12.2024 2. Weihnachtstag 09:00 – 21:00 Uhr 10:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Freitag, 27.12.2024 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Samstag, 28.12.2024 09:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Sonntag, 29.12.2024 09:00 – 21:00 Uhr 10:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Montag, 30.12.2024 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Damensauna

Dienstag, 31.12.2024 Silvester geschlossen geschlossen

Mittwoch, 01.01.2025 Neujahr geschlossen geschlossen

Donnerstag, 02.01.2025 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Freitag, 03.01.2025 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Samstag, 04.01.2025 09:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Sonntag, 05.01.2025 09:00 – 21:00 Uhr 10:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Montag, 06.01.2025 Hl. Drei Könige 09:00 – 21:00 Uhr 10:00 – 21:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Die regulären Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage. In der Auflistung sind die Sonderöffnungszeiten aufgeführt.


